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Sachverhalt 
Die Regionale Schule mit Grundschule in der Stadt Schönberg, Dassower Straße, hat für 
das Jahr 2025 den Bau eines Beach-Volleyballfeldes auf dem Außensportgelände 
angemeldet. Ein Beach-Volleyballfeld hat die Größe von 14 x 24 Meter und wäre in dieser 
Größe 30 cm tief auszukoffern, mit Borden einzufassen und mit Fallschutzkies aufzufüllen. 
Ferner wären 2 Netzpfosten zu stellen und ein Volleyballnetz zu beschaffen. Die Kosten 
liegen nach erster Einholung von Informationsangeboten bei ca. 10.000,00 € netto. Die 
Maßnahme könnte bereits im Jahr 2024 realisiert werden aus nicht verbrauchten Mitteln für 
Spielgerätebeschaffungen.  
Haushaltsstelle 11/21501/0739 unverbrauchte Mittel aus  
  2023: 9.424,38 € und aus  
  2024: 8.962,32 €  

somit insgesamt: 18.386,70 €. 
Die Mittel wären in die Haushaltsstelle 11/21501/082/Projekt 27 für „Sportplatz Dassower 
Straße“ zu verschieben. 
Die Mittel aus dem Jahr 2023 für Spielgerätebeschaffung können bei Nicht-
Inanspruchnahme in 2024 auch nicht mehr in das HH-Jahr 2025 verschoben werden. Alle 
Spielgeräte wurden in den vergangenen Jahren grunderneuert. Es ist kein Platz mehr für ein 
weiteres Gerät vorhanden. Somit werden die Mittel nicht mehr benötigt. Gemäß B-Plan Nr. 1 
– 4. Änderung ist die vorgesehene Fläche neben der Weitsprunganlage als „Fläche für den 
Gemeinbedarf“ und „Sportanlage“ ausgewiesen und erlaubt somit die Errichtung einer 
Volleyballanlage. 
 
Beschlussvorschlag 
Der Hauptausschuss der Stadt Schönberg fasst den Grundsatzbeschluss zur Errichtung 
einer Beach-Volleyballanlage auf dem Sportplatz der Regionalen Schule mit Grundschule. 
Das Vergabeverfahren einschließlich Zuschlagsentscheidung wird an das Amt delegiert. Die 
Zuschlagserteilung erfolgt gemäß Satzung durch den Bürgermeister und seinen 
Stellvertreter. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Finanzierung aus nicht verbrauchten Mitteln für Spielgerätebeschaffungen: Haushaltsstelle 
11/21501/0739 = 18.386,70 €. 
Die Mittel wären in die Haushaltsstelle 11/21501/082/Projekt 27 für „Sportplatz Dassower 
Straße“ zu verschieben. 
 

 



Anlage/n 
1 Anlage BV (öffentlich) 
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